1.

Auffälligkeiten beim Chi-Test sind allein kein Grund zur Annahme 
einer nicht ordnungsgemäßen Buchführung

Auch für den Fall, dass eine Strukturanalyse und der darin enthaltene „Chi-Test“ eine 100 %ige Manipulationswahrscheinlichkeit ergibt, obliegt weiterhin dem Finanzamt die Nachweispflicht für etwaige Manipulationen. Der Test allein ist nicht geeignet, Beweise dafür zu erbringen, dass die Buchführung nicht ordnungsgemäß ist. Die Revision wurde nicht zugelassen. Das Urteil ist mittlerweile rechtskräftig. FG Rheinland-Pfalz, Urteil vom 24.08.2011, 2 K 1277/10
2.

Regelmäßige Arbeitsstätte eines Monteurs
Ein Monteur, der über einen längeren Zeitraum auf dem Betriebsgelände eines Kunden seines Arbeitgebers eingesetzt wird, hat dort keine regelmäßige Arbeitsstätte. Damit kann der Steuerpflichtige 0,30 € pro tatsächlich zurückgelegtem Kilometer geltend machen. FG Münster, Urteil vom 14.09.2011, 10 K 2037/10 E
3.

Keine Ansparabschreibung für Software
Software ist ein immaterielles Wirtschaftsgut. Das gilt grundsätzlich auch dann, wenn es sich um Standardsoftware handelt, die auf einem Datenträger gespeichert ist. BFH, Urteil vom 18.05.2011, X R 26/09
4.

Keine Anwendung des Halbabzugsverbots bei lediglich 
symbolischen Kaufpreis

Halbeinkünfteverfahren und Halbabzugsverbot sind nicht anzuwenden, wenn objektiv wertlose Anteile aus buchungstechnischen Gründen zu einem symbolischen Kaufpreis (z. B. von 1 Euro) veräußert werden. BFH, Urteil vom 06.04.2011, IX R 61/10
5.

Wertpapiere als gewillkürtes Betriebsvermögen einer 

freiberuflichen Praxis
1.
Wertpapiere können dem gewillkürten Betriebsvermögen einer freiberuflichen Praxis zugeordnet werden, wenn sie ihrer Art nach objektiv geeignet sind, dem Betrieb zu dienen und ihn zu fördern, und subjektiv von ihrem Eigentümer dazu bestimmt sind. 

2.
Dies erfordert einen nach außen erkennbaren – eindeutig nach außen verbindlich manifestierten, d. h. unmissverständlich, zeitnah und unumkehrbar dokumentierten – Widmungsakt des Wirtschaftsguts für den Einsatz zur Erziehung freiberuflicher Einkünfte (vgl. BFH, Urteil vom 23.04.2009 – IV R 87/05 – BFH/NV 2009, 1650).

3.
Werden Wertpapiergeschäfte nicht zeitnah zu ihrer Abwicklung, sondern erst nach Ende des Streitzeitraumes erfasst, fehlt ein solcher zeitnah und unumkehrbar dokumentierter Widmungsakt. BFH, Urteil vom 08.02.2011, VIII R 18/09
6.

Rechnungsabgrenzung bei vom Darlehensnehmer 

zu zahlendem „Bearbeitungsentgelt“
Für ein vom Darlehensnehmer bei Abschluss des Kreditvertrages (hier: öffentlich gefördertes Darlehen) zu zahlendes „Bearbeitungsentgelt“ ist kein aktiver Rechnungsabgrenzungsposten zu bilden, wenn das Entgelt im Falle einer vorzeitigen Vertragsbeendigung nicht (anteilig) zurückzuerstatten ist. Etwas anderes gilt aber, wenn das Darlehensverhältnis nur aus wichtigem Grund gekündigt werden kann und wenn konkrete Anhaltspunkte dafür fehlen, dass diese Kündigung in den Augen der Vertragsparteien mehr ist als nur eine theoretische Option (Abgrenzung zum BFH-Urteil vom 19.01.1978 – IV R 153/72 – BFHE 124, 320 = BStBl II 1978, 262). BFH, Urteil vom 22.06.2011, I R 7/10
7.

Angabe des Bestimmungsorts bei CMR-Frachtbrief 

als Versendungsbeleg

Soll bei einer innergemeinschaftlichen Lieferung die Versendung in das übrige Gemeinschaftsgebiet belegmäßig durch einen CMR-Frachtbrief nachgewiesen werden, ist es grundsätzlich erforderlich, die für die Ablieferung vorgesehene Stelle (Bestimmungsort) anzugeben. BFH, Urteil vom 04.05.2011, XI R 10/09
